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RS UVS Kärnten 1998/01/23 KUVS-
769/3/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1998

Rechtssatz

Der Tatbestand einer unsachgemäßen Bringung gemäß § 58 Abs 3 lit a Forstgesetz hat auch den Eintritt eines

Schadens zum Gegenstand (§ 5 Abs 2 VStG). Es handelt sich bei einer Bringung entgegen dem § 58 Abs 3 lit a

Forstgesetz um ein Erfolgsdelikt. Es obliegt nicht dem Beschuldigten, nachzuweisen, daß ihm die Einhaltung der

Verwaltungsvorschriften ohne sein Verschulden unmöglich war, sondern ist es P;icht der Behörde, dem Beschuldigten

sein Verschulden nachzuweisen.

(Einstellung des Verfahrens)

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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